
 
 
      Gersau, Dezember 2019  
 

     Regeln Jugendraum Gersau 
 
 
 

Der Jugendraum Gersau dient den Jugendlichen ab der ersten Oberstufe  
als Treffpunkt zum Chillen, Musikhören, Spielen, Diskutieren, u.v.m.  

 
            Rauchen & "Schnupfen" ist nicht erlaubt 
   Es wird kein Alkohol konsumiert 
   Sauberkeit ist auf dem ganzen Areal angesagt 
   PET: "Luft raus, Deckel drauf" und in den Sammler 
  Ehrlichkeit gegenseitig, tut uns allen gut 
  Chancen bekommt jeder eine zweite 
  Toleranz auch draussen zeigen  

 Allgemeine Angaben  
Wir führen einen respektvollen Umgang mit Mitmenschen und Umwelt.  
Wir gehen höflich und freundlich miteinander um.  
Wir begegnen einander mit Respekt, Anstand und Toleranz.  
Wir halten Ordnung/Sauberkeit drinnen und draussen. Abfälle / PET werden in den ent-
sprechenden Behältern entsorgt. 
Wir halten die Nachtruhe ab 22 Uhr ein. 

 Alkohol und Nikotin  
Das Konsumieren und Mitführen von Alkohol und Nikotin wird in den Räumen des Ju-
gendraumes nicht geduldet.                                                                                                                        
Alkoholisierte Personen werden aus dem Jugendraum verwiesen, gegebenenfalls wer-
den die Erziehungsberechtigten informiert.  

 Drogen 
Illegale Drogen werden beschlagnahmt und der Polizei übergeben. Die Erziehungsbe-
rechtigten werden informiert. Die Personalien des Jugendlichen werden der Polizei mit-
geteilt. 
Personen, welche offensichtlich illegale Drogen konsumiert haben ("high" sind), werden 
vom Jugendraum verwiesen. 

 Gewalt und Sachbeschädigung 
Im und um den Jugendraum wird weder physische noch psychische Gewalt toleriert. 
Angriffe gegen Personen und/oder Sachbeschädigungen können zu einem Hausverbot 
führen. Bei Bedarf werden die Erziehungsberechtigten und/oder die Polizei involviert.  

 Einbruch und Diebstahl  
Bei Einbruch und Diebstahl wird in jedem Fall Anzeige erstattet. 

Wer sich nicht an die Regeln hält, kann aus dem Jugendraum verwiesen werden.  
Der Bezirksrat bzw. das Ressort Volkswirtschaft behält sich das Recht vor, die Erziehungs-
berechtigten zu informieren und die Verursacher zur Begleichung der Schaden- / Aufwand-
kosten herbeizuziehen und ein Arealverbot auszusprechen. 


